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63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §118 Abs1 Z4;

BDG 1979 §43 Abs1;

BDG 1979 §51 Abs1;

BDG 1979 §51 Abs2;

BDG 1979 §91;

Rechtssatz

Das BDG 1979 fordert in seinem § 51 Abs 1 die "unverzügliche" Meldung und Rechtfertigung der Abwesenheit des

Beamten vom Dienst und will damit die für den reibungslosen Dienstbetrieb erforderliche Promptheit der

behördlichen Reaktion auf den (weiteren) Ausfall eines Mitarbeiters sicherstellen. Mit der ohne zwingende

Notwendigkeit und mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung erfolgten Wahl des Postweges für seine Mitteilung hat

der Beschuldigte dem Erfordernis der "Unverzüglichkeit" seiner Meldung nicht entsprochen und damit seine

DienstpAicht nach § 51 Abs 1 BDG 1979 in ihrem Kernbereich verletzt, sodaß (im Beschwerdefall) auch von einer

Geringfügigkeit des Verschuldens oder der Folgen nicht gesprochen werden kann.
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